
EINLADUNG
HAUPTVERSAMMLUNG
2022

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 
der Bitcoin Group SE mit Sitz in Herford („Gesellschaft“) 

am Freitag, den 01. Juli 2022

um 10:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)

im Denkwerk Herford, Leopoldstraße 2-8, 32051 Herford ein

Bitcoin Group SE
mit Sitz in Herford
WKN A1TNV9 / ISIN DE000A1TNV91
Eindeutige Kennung: BGSEoHV20220701
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TAGESORDNUNG

TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2021

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht 

vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss 

damit festgestellt ist.

TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Bitcoin Group SE ausgewiesenen Bilanzgewinn 

des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 12.921.195,61 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 je dividendenberechtigter Stammaktie, 

bei 5.000.000 Stammaktien    EUR             500.000,00 

Vortrag auf neue Rechnung   EUR  12.421.195,61

Bilanzgewinn     EUR  12.921.195,61

Bei entsprechender Beschlussfassung ist der Anspruch auf die Dividende gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten 

auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 6. Juli 2022, fällig.

TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der ehemaligen Mitglieder des Verwaltungsrats 
sowie der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft für 

den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum Wirksamwerden des Wechsels vom monistischen zum dualistischen 

Leitungssystem mit Handelsregistereintragung der entsprechenden Satzungsänderungen am 18. August 2021 sowie 

den Mitgliedern des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom Wirksamwerden des Wechsels vom monistischen zum 

dualistischen Leitungssystem am 18. August 2021 bis zum 31. Dezember 2021 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der ehemaligen geschäftsführenden Direktoren 
und der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ehemaligen geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für 

den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum Wirksamwerden des Wechsels vom monistischen zum dualistischen 

Leitungssystem mit Handelsregistereintragung der entsprechenden Satzungsänderungen am 18. August 2021 

sowie den Mitgliedern des Vorstands für den Zeitraum vom Wirksamwerden des Wechsels vom monistischen zum 

dualistischen Leitungssystem am 18. August 2021 bis zum 31. Dezember 2021 Entlastung zu erteilen.
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TOP 5:
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, Frankfurt, zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die 
GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, Frankfurt, zum Prüfer für etwaige prüferische Durchsichten 
von Halbjahresfinanzinformationen und ggfls. Quartalsberichten für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

TOP 6:
Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Remscheid hat sein Aufsichtsratsmandat mit 
Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juli 2022 niedergelegt. Daher ist eine Neuwahl 
erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach Art. 40 Abs. 2 und 3 der SE-Verordnung i.V.m. § 17 SE-Ausführungsgesetz in Verbindung 
mit § 8 Abs. 1 der Satzung der Bitcoin Group SE ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 
1. Juli 2022 in den Aufsichtsrat zu wählen:  

Herr Holger E. Giese, Rechtsanwalt, Alfter.

Zum Zweck des Gleichlaufs der Amtszeiten im Aufsichtsrat erfolgt die Bestellung für die Zeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. 
Hierbei wird das Jahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitglieds endet 
jedoch spätestens sechs Jahre nach der Bestellung.

TOP 7:
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats  

Der Aufsichtsrat der Bitcoin Group SE setzt sich gemäß § 8 Abs.1 der Satzung aus vier von der Hauptversammlung 
zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat soll auf fünf von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder erweitert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

§ 8 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

„1. Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“

Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung unmittelbar nach Beendigung der Hauptversammlung am 1. 
Juli 2022 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Der Aufsichtsrat schlägt des Weiteren vor, folgende Person mit Wirkung zur Eintragung der vorstehenden 
Satzungsänderung in das Handelsregister in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Sebastian Borek, General Partner der Peruya Asset Management GmbH und Geschäftsführer der 
Visionary Ventures GmbH, Aldeia de Juso, Portugal.
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Zum Zweck des Gleichlaufs der Amtszeiten im Aufsichtsrat erfolgt die Bestellung für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. 

Hierbei wird das Jahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitglieds endet 

jedoch spätestens sechs Jahre nach der Bestellung.

TOP 8:
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung legt die Hauptversammlung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats fest.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Vergütung für jedes ehemalige Mitglied des Verwaltungsrats 

der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum Wirksamwerden des Wechsels vom monistischen 

zum dualistischen Leitungssystem mit Handelsregistereintragung der entsprechenden Satzungsänderungen am 

18. August 2021 sowie für jedes Mitglied des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom Wirksamwerden des Wechsels 

vom monistischen zum dualistischen Leitungssystem für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 jeweils EUR 8.500,00 

beträgt und sich ab dem Geschäftsjahr 2023 auf EUR 10.000,00 erhöht. Der Vorsitzende erhält den doppelten, 

sein Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während 

eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer 

Aufsichtsratszugehörigkeit.

TOP 9:
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener 
Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum 

Zeitpunkt der Hauptversammlung am 1. Juli 2022 zu erwerben.

 Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben 

hat und noch besitzt oder welche ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.

b) Die Ermächtigung wird mit Ablauf der Hauptversammlung, auf der darüber beschlossen wird, wirksam und gilt 

bis zum 30. Juni 2027.

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der sich aus den aktienrechtlichen Grundsätzen 

ergebenden Grenzen unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse oder 

außerhalb der Börse, letzteres insbesondere durch ein öffentliches Kaufangebot und auch unter Ausschluss 

des Andienungsrechts der Aktionäre. Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft entweder einen 

Preis oder eine Preisspanne für den Erwerb festlegen.

(i)  Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den Durchschnitt der Eröffnungsauktionspreise im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder 

einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten zehn Börsenhandelstagen 

vor dem Erwerb („maßgeblicher Kurs“) um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Findet ein 

XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht statt, so bestimmt sich der maßgebliche Kurs aus dem 

Durchschnitt der Eröffnungsauktionspreise an derjenigen Börse an der in diesen zehn Börsenhandelstagen 

die höchste Anzahl an Aktien der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden.  
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(ii) Erfolgt der Erwerb der Aktien außerhalb der Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbs- 

nebenkosten) den maßgeblichen Wert einer Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 10 % überschreiten 

und nicht um mehr als 20 % unterschreiten.

(iii) Der maßgebliche Wert ist bei einem öffentlichen Kaufangebot der Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an 

den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots. Das 

Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines formellen 

Angebots nicht unerhebliche Abweichungen des Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft gegenüber 

dem maßgeblichen Wert, so kann das Angebot angepasst werden. Im Falle der Anpassung wird auf den 

Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Veröffentlichung 

der Angebotsanpassung abgestellt.

iv) Bei einem Erwerb der Aktien außerhalb der Börse in sonstiger Weise ist der maßgebliche Wert der 

Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag des Abschlusses 

des dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages.

(v) Überschreitet bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung das Volumen des Angebotes, erfolgt die 

Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück 

angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten unter insoweit 

partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen 

werden.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, gehaltene eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien wieder zu 

veräußern. 

(i) Die Veräußerung der gehaltenen eigenen Aktien kann über die Börse erfolgen.

(ii) Daneben kann die Veräußerung auch in anderer Weise als über die Börse vorgenommen werden, 

insbesondere auch zur Erfüllung von durch die Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften 

eingeräumten Wandlungs- oder Optionsrechten sowie gegen Sachleistungen etwa zum Erwerb von 

Unternehmen, Beteiligungen oder gewerblichen Schutzrechten oder zur Erfüllung von aktienbasierten 

Tantiemeansprüchen von Organmitgliedern der Gesellschaft. 

 Eine Veräußerung außerhalb der Börse ist insbesondere auch zulässig, sofern maximal Aktien, die 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar sowohl berechnet auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser Ermächtigung als auch auf den Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung veräußert werden und 

die gehaltenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der 

Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht um mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) 

unterschreitet. 

 Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals gemäß dem vorherigen Satz ist der Betrag anzurechnen, 

der auf Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zu der 

jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung ausgegeben bzw. veräußert werden, soweit eine 

derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist.

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei in allen Fällen dieses lit. d) ausgeschlossen.
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e) Der Vorstand wird des Weiteren ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre 

gerichteten Angebots unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand kann in diesem Fall mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 

ausschließen.

f) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand 

kann abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich 

stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG 

erhöht (vereinfachtes Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in diesem Fall zur 

Anpassung der Angabe der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

g) Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, die eigenen Aktien im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- 

(soweit zulässig auch für Organe der Gesellschaft) beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen 

der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen zu verwenden und an Personen, die in einem 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, 

sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben. Die eigenen Aktien 

können den vorgenannten Personen und Organmitgliedern insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum 

Erwerb angeboten, zugesagt und übertragen werden, wobei das Arbeits- beziehungsweise Anstellungs- oder 

Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertragung bestehen muss.

h) Die Ermächtigungen unter lit. a) bis g) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder 

gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren 

Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden.

Zu Tagesordnungspunkt 9:
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

a) Einleitung
 

 Der Vorstand hat zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. 

 Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

b) Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG  

 In Punkt 9 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben.

 Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Umfang auf Grund einer besonderen Ermächti-

gung durch die Hauptversammlung erwerben. Die Laufzeit der Ermächtigung ist nicht mehr wie früher auf 18 

Monate, sondern auf fünf Jahre begrenzt. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zu einer Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals der 

Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der Gesellschaft vorliegend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien 

zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben, etwa zur Reduzierung der Eigenkapitalausstattung, zur 

Kaufpreiszahlung für Akquisitionen oder aber, um die Aktien wieder zu veräußern. 

 Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien u.a. durch 
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ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Der Gesellschaft 

wird damit größere Flexibilität eingeräumt. In Fällen in denen dies im angemessenen Interesse der Gesellschaft 

liegt, soll der Vorstand bei Wahrung der Voraussetzungen des § 53a AktG das Andienungsrecht der Aktionäre 

ausschließen können.

 Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches Kaufangebot ist der aktienrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die 

Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es zulässig sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 

oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, glatte 

Erwerbsquoten festlegen zu können und trotzdem kleine Aktienbestände zu berücksichtigen.  

c) Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien
 

 In Punkt 9 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, gehaltene Aktien wieder zu veräußern. Die 

Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung 

als über die Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigen. 

 Insbesondere können die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, 

der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere und 

kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter entsprechender Anwendung der Regeln 

eines Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären entsteht nach der Wertung des Gesetzgebers kein Nachteil, 

da sie, soweit sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von Aktien 

jederzeit an der Börse erwerben können. 

 Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung bei dem Erwerb 

von Unternehmen, von Beteiligungen an Unternehmen oder von gewerblichen Schutzrechten anbieten zu 

können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 

Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 

Handlungsspielraum geben, um Akquisitionschancen schnell und flexibel nutzen zu können.

 Ferner ermöglicht es die Ermächtigung, dass die eigenen Aktien den Aktionären der Gesellschaft aufgrund eines 

Angebots, das an alle Aktionäre gerichtet ist und den Gleichheitsgrundsatz beachtet, zum Bezug angeboten 

werden. In einem solchen Fall kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für 

Spitzenbeträge ausschließen.

 Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, die gehaltenen eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionsrechten zu verwenden, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt 

wurden. Voraussetzung für diese Art der Verwendung ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

 Schließlich sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, dass die gehaltenen eigenen Aktien ohne erneuten 

Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. 

 Gehaltene eigene Aktien können außerdem im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise 

Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden. Die Gesellschaft fördert eine Eigentümerkultur im 

Unternehmen und ermöglicht Mitarbeitern und Führungskräften möglichst weltweit über Aktienprogramme 

und aktienbasierte Vergütung eine Beteiligung am Unternehmen und seiner Entwicklung. Eine solche Beteiligung 

ist auch vom Gesetzgeber erwünscht und wird daher in mehrfacher Weise erleichtert. Die Ausgabe von Aktien 
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an Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen soll die Identifikation der genannten Personen mit der Gesellschaft 

stärken. Sie sollen an das Unternehmen gebunden und auch als Aktionäre an dessen langfristiger Entwicklung 

beteiligt werden. Hierdurch sollen im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre das Verständnis und 

die Bereitschaft zur Übernahme größerer, vor allem wirtschaftlicher Mitverantwortung gestärkt werden. Die 

Ausgabe von Aktien ermöglicht auch Gestaltungen mit langfristiger Anreizwirkung, bei denen nicht nur positive, 

sondern auch negative Entwicklungen Berücksichtigung finden können. So erlaubt beispielsweise die Gewährung 

von Aktien mit einer Veräußerungssperre oder Sperrfrist oder mit Halteanreizen zusätzlich zu dem Bonus- auch 

einen Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen. Sie soll damit einen Anreiz geben, auf eine dauerhafte 

Wertsteigerung für das Unternehmen zu achten.

 

d) Berichterstattung
 

 Der Vorstand wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung 

berichten. Zudem gibt die Gesellschaft im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss den Bestand an eigenen Aktien 

der Gesellschaft, den Zeitpunkt des Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden Transaktionen im 

betreffenden Geschäftsjahr auch die jeweiligen Erwerbe oder Veräußerungen unter Angabe der Zahl der Aktien, 

des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwendung des Erlöses, an.

***

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des  
    Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die 

Anmeldung muss bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis zum 24. Juni 2022 

(24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit), erfolgen und der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn 

des 10. Juni 2022 (00.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) beziehen (der „Nachweisstichtag“) und der Gesellschaft 

ebenfalls bis zum 24. Juni 2022 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 

hat durch eine von dem Letztintermediär i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG (d.h. das Institut, das für den Aktionär die 

Depotkonten führt) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung zu erfolgen.

Die Anmeldung sowie der Nachweis müssen der Gesellschaft rechtzeitig unter der nachfolgenden Adresse 

zugegangen sein:

Bitcoin Group SE

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Fax: 089 / 21027 289

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in vorstehend beschriebener Weise erbracht hat. Die Berechti-

gung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiese-

nen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräu-

ßerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

nachgewiesenen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 

ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen 

nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Um-

fang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 

Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimm-

berechtigt.

 

Nach fristgerechtem Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der ge-

nannten Adresse werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-

sandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch Bevollmäch-

tigte ausüben lassen wollen, frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem Letztintermediär i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG 

(d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depotkonten führt) anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der 

Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktio-

näre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem Letztintermediär i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG (d.h. das Institut, das 

für den Aktionär die Depotkonten führt) angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.

 

Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. den Letztintermediär 

i.S.d. § 67a Abs. 5 Satz 2 AktG (d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depotkonten führt), eine Aktionärsvereinigung 

oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die 

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung sind eine 

fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

müssen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Auf der Rückseite der 

Eintrittskarte befindet sich ein Formular, welches zur Erteilung einer Vollmacht gebraucht werden kann. Möglich ist 

aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular wird auf 

Verlangen in Textform jeder stimmberechtigten Person übermittelt.

 

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstituten 

gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder Personen, für die nach § 135 Abs. 8 

AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, 

die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Nach dem Aktiengesetz muss die Vollmacht in diesen 

Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. 

Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 

Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 

ein anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über 

die Form der Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte 

Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 

7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.
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Das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachtsformular senden Sie bitte aus organisatorischen Gründen bis zum 
30. Juni 2022 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) an folgende Adresse:

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089 / 21027 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

3. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach Art. 56 S. 2,  
    3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am 
Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, können nach Art. 56 S. 2, 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 
2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu richten und muss bei der Gesellschaft spätestens am 6. Juni 
2022 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) eingehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, ein solches Verlangen schriftlich an  

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
zu übersenden.

Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Aufsichtsrats über den Antrag halten. 
Bei der Berechnung bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit ausdrücklich 
hingewiesen wird.
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden 
außerdem unter der Internetadresse https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung 
bekanntgemacht und den Aktionären mitgeteilt.

4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach Art. 53 SE-VO i.V.m. §§ 126 Abs. 1, 
    127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft bis spätestens 16. Juni 2022 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) 
(eingehend) unter Angabe ihres Namens Anträge gegen einen Vorschlag des Vorstands und/oder Aufsichtsrats zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. § 126 Abs. 1 AktG sowie unter Angabe ihres 
Namens Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. 
§ 127 AktG übersenden. Diese Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an eine der 
folgenden Adressen zu richten:

Bitcoin Group SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089 / 21027 298
E-Mail: antraege@linkmarketservices.de
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Anderweitig adressierte Anträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende 

Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der 

Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht.

 

5. Auskunftsrecht nach Art. 53 SE-VO, § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich 

ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich grundsätzlich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen. Auch hier ist aber Voraussetzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 

Tagesordnung erforderlich ist.

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu 

stellen. Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, in Art. 53 SE-VO i.V.m. § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die 

Auskunft zu verweigern.

 

6. Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer 

personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. 

Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der 

Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien 

personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur 

Hauptversammlung anmelden.

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Bitcoin Group SE

Nordstraße 14

32051 Herford

Fax: 05221 / 6943525

E-Mail: ir2022@bitcoingroup.com 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise 

erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen 

im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister 

erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung 

können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten 

erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen 

bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten 

veröffentlicht.
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Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach Beendigung 

der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist 

im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die 

Hauptversammlung erforderlich.

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag 

unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, 

die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf 

Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem 

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). 

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebener Daten in einem 

gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:

datenschutz@bitcoingroup.com

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:

 

Carsten Knoop – Datenschutzbeauftragter

Bitcoin Group SE

Nordstraße 14

32051 Herford

Fax: 05221 / 6943525

E-Mail: datenschutz@bitcoingroup.com

Herford, im Mai 2022     

 

Bitcoin Group SE
Der Vorstand


